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A.�BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN 

Der Jahresabschluss der Kreissparkasse Hildburghausen zum 31. Dezember 2022 wurde nach 
den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und der Verordnung über die Rechnungsle-
gung der Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsinstitute (RechKredV) aufgestellt. Um die 
Transparenz der Rechnungslegung zu erhöhen, haben wir in Teilbereichen Vorjahresangaben 
über die gesetzlich vorgesehenen Angaben hinaus gemacht. 

Forderungen an Kreditinstitute und an Kunden sind gemäß dem Wahlrecht des § 340e Abs. 2 
HGB grundsätzlich zum Nennwert ausgewiesen, wobei ein eventueller Unterschiedsbetrag zwi-
schen Nennwert und Auszahlungsbetrag/Anlagebetrag als Rechnungsabgrenzungsposten bi-
lanziert und zeitanteilig aufgelöst wird. Forderungen aus angekauften Leasingforderungen ha-
ben wir gemäß § 253 Abs. 1 Satz 1 HGB zum Barwert bilanziert.  

Erforderliche Wertberichtigungen werden vom Forderungsbestand abgesetzt. Die Vorsorge für 
Risiken im Kreditgeschäft umfasst Wertberichtigungen und Rückstellungen für alle akuten und 
latenten Ausfallrisiken.  

Den latenten Ausfallrisiken wird durch eine pauschale Risikovorsorge in Form von Wertberichti-
gungen und Rückstellungen Rechnung getragen, die wir erstmals auf Basis der Stellungnahme 
IDW RS BFA 7 bewertet haben. Dabei haben wir im Rahmen der Bewertungsvereinfachung ge-
mäß IDW RS BFA 7 die erwarteten Verluste für einen Zeithorizont von zwölf Monaten als Risiko-
vorsorge berücksichtigt. Die Voraussetzungen für die Anwendung dieses vereinfachten Bewer-
tungsverfahrens sind nach dem Ergebnis unserer Analysen gegeben. Basis für die Ermittlung 
mittels des Kreditrisikomodells CreditPortfolioView sind insbesondere die auf Basis der einge-
setzten Risikoklassifizierungsverfahren ermittelten statistischen Ausfallwahrscheinlichkeiten. 
Abweichend zum 31. Dezember 2021 wurden in die Ermittlung der Pauschalwertberichtigungen 
neben den Forderungen an Kunden (Aktivposten 4) auch die Forderungen an Kreditinstitute (Ak-
tivposten 3) einbezogen. Darüber hinaus wurden für die Eventualverbindlichkeiten und offenen 
Kreditzusagen, die ebenfalls einem latenten Adressenausfallrisiko unterliegen, auf der Basis von 
IDW RS BFA 7 pauschale Rückstellungen gebildet. 

Die erstmalige Ermittlung der Pauschalwertberichtigungen bzw. pauschalen Rückstellungen 
nach IDW RS BFA 7 stellt eine zulässige Änderung der Bewertungsmethode dar, da ein besserer 
Einblick in die Vermögens- und Ertragslage der Sparkasse gegeben wird. Im Vergleich zur im 
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 eingesetzten Bewertungsmethode haben sich die 
Pauschalwertberichtigungen und pauschalen Rückstellungen um insgesamt 708 TEUR erhöht. 
Durch diese Erhöhung der Pauschalwertberichtigungen und pauschalen Rückstellungen haben 
sich die „Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten Wertpapieren sowie aus 
der Auflösung von Rückstellungen im Kreditgeschäft“ um 708 TEUR vermindert. Die Forderun-
gen an Kunden haben sich um 526 TEUR vermindert. Die „anderen Rückstellungen“ haben sich 
um 181 TEUR erhöht. Die im Jahresabschluss ausgewiesenen Eventualverbindlichkeiten und die 
ausgewiesenen unwiderruflichen Kreditzusagen haben sich aufgrund der Änderung der Bewer-
tungsmethode um 4 TEUR und 17 TEUR vermindert.  

Auf die Berücksichtigung einer zusätzlichen Risikovorsorgekomponente wurde im Rahmen des 
Übergangs auf die Ermittlung der Pauschalwertberichtigungen bzw. pauschalen Rückstellungen 
nach IDW RS BFA 7 verzichtet (Vorjahr: 755 TEUR). 
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Für die bei Kreditinstituten bestehenden besonderen Risiken sind zudem versteuerte Reserven 
i. S. v. § 26a KWG a. F. und der Fonds für allgemeine Bankrisiken i. S. v. § 340g HGB vorhanden. 
Das Wahlrecht gemäß § 340f Abs. 3 HGB wurde in Anspruch genommen.  

Strukturierte Finanzinstrumente werden entsprechend den Vorgaben der Stellungnahme zur 
Rechnungslegung des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. (IDW RS HFA 22) 
grundsätzlich einheitlich bilanziert. Eine getrennte Bilanzierung der einzelnen Komponenten 
wird dann vorgenommen, wenn das eingebettete Derivat im Vergleich zum Basisinstrument we-
sentlich erhöhte oder zusätzlich andersartige Risiken oder Chancen aufweist und eine einheitli-
che Bilanzierung zu einer unzutreffenden Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
führen würde. 

Den Wertpapierbestand unterteilen wir gemäß den handelsrechtlichen Bestimmungen nach 
der jeweiligen Zweckbestimmung in Anlagevermögen, Liquiditätsreserve und Handelsbestand. 

Im Handelsbestand befanden sich im Berichtszeitraum keine Wertpapiere. Die institutsinternen 
Kriterien für die Einbeziehung von Finanzinstrumenten in den Handelsbestand haben wir im ab-
gelaufenen Geschäftsjahr nicht geändert.  

Die Wertpapiere des Anlagevermögens und der Liquiditätsreserve werden zu den Anschaf-
fungskosten bzw. niedrigeren Kurswerten oder den niedrigeren beizulegenden Werten bilan-
ziert; die Wertpapiere des Anlagevermögens werden im Rahmen des gemilderten Niederstwert-
prinzips teilweise zu den über den Zeitwerten liegenden Anschaffungskosten bzw. den fortge-
führten Buchwerten angesetzt. Dies stellt eine gemäß § 252 Abs. 2 HGB zulässige Änderung der 
Bewertungsmethode gegenüber dem Vorjahr dar. Diese haben wir vorgenommen, um Volatili-
täten der GuV zu vermindern. Insgesamt hat sich das Jahresergebnis aufgrund der Änderung der 
Bewertungsmethode um 20.998 TEUR verbessert.  

Für die Ermittlung des Bewertungskurses haben wir die festverzinslichen Wertpapiere darauf-
hin untersucht, ob zum Bilanzstichtag ein aktiver Markt vorliegt. Für die Abgrenzung, ob ein 
aktiver Markt vorliegt, haben wir die Kriterien zugrunde gelegt, die in der MiFID II (Markets in 
Financial Instruments Directive - Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 15. Mai 2014) für die Abgrenzung eines liquiden von einem illiquiden Markt festge-
legt wurden. Auf Basis der genannten Abgrenzungskriterien liegen für die festverzinslichen 
Wertpapiere weit überwiegend nicht aktive Märkte vor.  

In den Fällen, in denen kein aktiver Markt vorliegt, haben wir die Bewertung anhand von Kursen 
vorgenommen, die vom Finanzmarktdatenanbieter Refinitiv Germany GmbH bereitgestellt wur-
den. Diesen Kursen liegt ein Discounted-Cashflow-Modell zugrunde. Wertpapiere, für die ein ak-
tiver Markt vorliegt, wurden mit Börsenpreisen oder sonstigen Marktpreisen bewertet. 

Die Beteiligungen sind mit den Anschaffungskosten beziehungsweise den fortgeführten Buch-
werten bilanziert; bei Wertminderung werden Abschreibungen vorgenommen. Ergänzend ver-
weisen wir auf die Angaben zu den Finanzanlagen. 
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Die entgeltlich erworbenen immateriellen Anlagewerte des Anlagevermögens und die Sach-
anlagen bewerten wir zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige 
Abschreibungen entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer in Anlehnung an die von 
der Finanzverwaltung veröffentlichten Abschreibungstabellen. Bei voraussichtlich dauernder 
Wertminderung werden außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen. 

Geringwertige Vermögensgegenstände, deren Anschaffungskosten 250 EUR nicht überstei-
gen, werden aus Vereinfachungsgründen in Anlehnung an die steuerlichen Regelungen sofort 
als Aufwand erfasst. Bei Anschaffungskosten zwischen 250 EUR und 800 EUR werden die gering-
wertigen Vermögensgegenstände im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben. 

Soweit die Gründe für vorgenommene außerplanmäßige Abschreibungen bzw. für Abschreibun-
gen auf den niedrigeren beizulegenden Wert nicht mehr bestehen, werden Zuschreibungen 
nach § 253 Abs. 5 Satz 1 HGB vorgenommen. 

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag bzw. Nominalbetrag passiviert.  

Bei der Bemessung der Rückstellungen haben wir alle ungewissen Verbindlichkeiten und dro-
henden Verluste ausreichend berücksichtigt. Dabei haben wir Einschätzungen vorgenommen, 
ob dem Grunde nach rückstellungspflichtige Tatbestände vorliegen und ob nach aktuellen Er-
kenntnissen eine Inanspruchnahme zu erwarten ist. Dabei wurde in Einzelfällen auf die Einschät-
zung externer Sachverständiger zurückgegriffen. Soweit erforderlich haben wir künftige 
Preis- und Kostensteigerungen sowie bei Abzinsung der Rückstellungen die Zinssätze entspre-
chend den Veröffentlichungen der Deutschen Bundesbank gemäß der Rückstellungsabzin-
sungsverordnung berücksichtigt. Rückstellungen mit einer ursprünglichen Laufzeit oder Rest-
laufzeit von genau einem Jahr oder weniger werden nicht abgezinst. Bei der Ermittlung der im 
Zusammenhang mit der Rückstellungsbewertung entstehenden Aufwendungen und Erträge 
wird davon ausgegangen, dass die Änderung des Abzinsungssatzes zum Beginn der Periode ein-
getreten ist. Für Veränderungen des Verpflichtungsumfangs wird die Annahme getroffen, dass 
diese zum Periodenende eingetreten sind. Erfolge aus der Änderung des Abzinsungssatzes oder 
der Restlaufzeit sind einheitlich im Aufzinsungsergebnis enthalten und werden demzufolge in 
dem GuV-Posten 1 „Zinserträge“ bzw. dem GuV-Posten 2 „Zinsaufwendungen“ ausgewiesen.  

Rückstellungen für Pensionen sind gemäß versicherungsmathematischen Grundsätzen nach 
dem Anwartschaftsbarwertverfahren ermittelt. Dabei wurden die Heubeck-Richttafeln 2018 G 
und ein durchschnittlicher Marktzinssatz von 1,78 %, der sich bei einer pauschal angenomme-
nen Restlaufzeit von 15 Jahren ergibt, zugrunde gelegt. Hierbei haben wir den von der Deut-
schen Bundesbank gemäß der Rückstellungsabzinsungsverordnung ermittelten Zinssatz ver-
wendet. Der durchschnittliche Marktzins wurde auf Basis der vergangenen zehn Jahre ermittelt. 
Erwartete Lohn- und Gehaltssteigerungen wurden mit 2,5 % p. a. berücksichtigt, erwartete Stei-
gerungen der Pensionsleistungen mit 2,0 % p. a., Steigerungen der anzurechnenden Sozialver-
sicherungsrenten mit 2,0 % p. a. und Steigerungen der anzurechnenden ZVK-Rente in der Ren-
tenbezugszeit mit 1,0 % p. a. laut Satzung der jeweiligen ZVK. 
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Ungeachtet der Tatsache, dass wir vom BGH-Urteil vom 6. Oktober 2021 (XI ZR 234/20) zu un-
wirksamen Zinsanpassungsklauseln bei Prämiensparverträgen nicht unmittelbar als Prozess-
beteiligte betroffen sind, haben wir die Auswirkungen des BGH-Urteils analysiert und geprüft. 
Soweit die von uns abgeschlossenen Sparverträge eine vergleichbare Ausgestaltung haben, ha-
ben wir für eventuelle Zinsansprüche der Kunden die in unserem Jahresabschluss zum 31. De-
zember 2021 gebildeten Rückstellungen neu bewertet und fortgeführt. Dabei haben wir im Rah-
men einer vernünftigen kaufmännischen Beurteilung die Wahrscheinlichkeit, dass Kunden aus 
bereits beendeten, noch nicht verjährten Sparverträgen weitere Zinsansprüche geltend machen, 
geschätzt. Für noch laufende Sparverträge werden wir spätestens zum Ende der Vertragslaufzeit 
eine Abrechnung unter Berücksichtigung der im Urteil des BGH festgelegten Grundsätze und 
der noch ausstehenden Rechtsprechung zum angemessenen Referenzzinssatz vornehmen. Für 
die aus der bisherigen Vertragslaufzeit sich ggf. ergebenden Zinsnachzahlungen haben wir un-
ter Berücksichtigung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ebenfalls entsprechende 
Rückstellungen gebildet.  

Den Referenzzinssatz, der einen wesentlichen Parameter für die Bewertung der Rückstellungen 
darstellt, haben wir aufgrund der derzeit noch ungeklärten Rechtslage für Zwecke der Bewertung 
der Rückstellungen unter Berücksichtigung des handelsrechtlichen Vorsichtsprinzips ge-
schätzt. 

Nach IDW RS BFA 3 n. F. sind die zinsbezogenen Instrumente des Bankbuchs (Zinsbuch) einer 
verlustfreien Bewertung zu unterziehen. Zu diesem Zweck werden die zinsbezogenen Vermö-
gensgegenstände und Schulden des Bankbuchs sowie die derivativen Finanzinstrumente, ins-
besondere Zinsswaps, einem Saldierungsbereich zugeordnet. Für diesen ist unter Berücksichti-
gung von voraussichtlich zur Bewirtschaftung des Bankbuchs erforderlichen Aufwendungen 
(Refinanzierungs-, Risiko- und Verwaltungskosten) zu prüfen, ob aus den noch zu erwartenden 
Zahlungsströmen bis zur vollständigen Abwicklung des Bestands ein Verlust droht. Die Spar-
kasse wendet die barwertige Berechnungsmethode an. Der Barwert ergibt sich aus den zum Ab-
schlussstichtag abgezinsten Zahlungsströmen des Bankbuchs. Betrags- und Laufzeitinkongru-
enzen sind mittels fiktiver Geschäfte zu schließen. Auf der Passivseite ist dabei der angenom-
mene individuelle Refinanzierungsaufschlag der Sparkasse zu berücksichtigen. Die künftigen 
für die vollständige Abwicklung des Bankbuchs benötigten Verwaltungskosten wurden aus sta-
tistischen Daten abgeleitet. Der ermittelte Verwaltungskostensatz wurde auch für den Einbezug 
sogenannter Overheadkosten berücksichtigt. Weiterhin wurden Gebühren und Provisionser-
träge, die direkt aus den Zinsprodukten resultieren, im Rahmen der verlustfreien Ermittlung des 
Bankbuchs berücksichtigt. Zum 31. Dezember 2022 ergibt sich kein Verpflichtungsüberschuss.  

Für getätigte Anlagen gezahlte Zinsen (sogenannte „Negativzinsen“) werden im GuV-Posten 1 
ausgewiesen. Die für aufgenommene bzw. erhaltene Gelder von der Sparkasse empfangenen 
Negativzinsen werden im GuV-Posten 2 ausgewiesen. 
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B.�ANGABEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ SOWIE ZU DEN POS-
TEN UNTER DEM BILANZSTRICH 

I.� POSTENBEZOGENE ANGABEN 

FORDERUNGEN AN KREDITINSTITUTE 

a)�Forderungen an die eigene Girozentrale 

Im Posten Forderungen an Kreditinstitute sind Forderungen an die Landesbank Hessen-Thürin-
gen Girozentrale, Frankfurt am Main und Erfurt, in Höhe von 90.512 TEUR (Vorjahr: 46.268 TEUR) 
enthalten. 

b)�Nachrangige Vermögensgegenstände 

Im Posten Forderungen an Kreditinstitute sind insgesamt nachrangige Vermögensgegenstände 
in Höhe von 1.100 TEUR (Vorjahr: 1.100 TEUR) enthalten. Diese entfallen auf den Unterposten 
„b) andere Forderungen“. 

c)� Fristengliederung 

 Restlaufzeit bis 
drei Monate 

Restlaufzeit von 
mehr als 

drei Monaten 
bis ein Jahr 

Restlaufzeit von 
mehr als einem 

Jahr bis fünf Jahre 

Restlaufzeit von 
mehr als 

fünf Jahren 

 TEUR TEUR TEUR TEUR 

b) andere Forderungen (ohne 
Bausparguthaben) 

 
3.000 

 
16.000 

 
181.000 

 
38.100 

Von dem Wahlrecht des § 11 Satz 3 RechKredV haben wir Gebrauch gemacht. 

 

FORDERUNGEN AN KUNDEN 

Fristengliederung 

 Restlaufzeit 
bis drei 
Monate 

Restlaufzeit 
von mehr als 
drei Monaten 
bis ein Jahr 

Restlaufzeit 
von mehr als 

einem Jahr bis 
fünf Jahre 

Restlaufzeit 
von mehr als 
fünf Jahren 

unbestimmte 
Laufzeit 

 TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR 

Forderungen an Kunden 8.511 20.317 68.428 52.247 5.442 

Von dem Wahlrecht des § 11 Satz 3 RechKredV haben wir Gebrauch gemacht. 
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SCHULDVERSCHREIBUNGEN UND ANDERE FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE 

a)�Börsenfähige Wertpapiere 

insgesamt davon: börsennotiert davon: nicht 
börsennotiert 

darunter: nicht mit dem 
Niederstwert bewertet 

TEUR TEUR TEUR TEUR 

318.670 306.447 12.223 201.843 

Nicht mit dem Niederstwert bewertet wurden alle festverzinslichen Wertpapiere des Anlagever-
mögens mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr und einem Rating von mindestens BBB 
oder besser (Ausnahmen: Wertpapiere der Emittenten Deutsche Bank AG (Rating BBB-) und 
Fraport AG (BBB-)). 

b)�Angaben zu den Finanzanlagen 

Für Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere des Anlagevermögens 
wurde in folgendem Umfang auf Abschreibungen auf den beizulegenden Zeitwert gemäß § 253 
Abs. 3 Satz 6 HGB verzichtet, weil die Wertminderungen nicht als dauerhaft angesehen werden: 

31.12.2022 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2021 

Buchwert  
(ohne abgegrenzte Zinsen) 

beizulegender Zeitwert 
(Clean Value) 

Buchwert 
(ohne abgegrenzte Zinsen) 

beizulegender Zeitwert 
(Clean Value) 

TEUR TEUR TEUR TEUR 

200.326 179.328 --- --- 

Da diese Schuldverschreibungen nach unseren Erwartungen zu 100 % zurückgezahlt werden 
und die Zinsen bisher vertragskonform gezahlt wurden, gehen wir von einer nicht dauerhaften 
Wertminderung aus. 

c)� Fristengliederung 

Von den Schuldverschreibungen und anderen festverzinslichen Wertpapieren werden 
39.221 TEUR in dem Jahr fällig, das auf den Bilanzstichtag folgt. Von dem Wahlrecht des § 11 
Satz 3 RechKredV haben wir Gebrauch gemacht. 
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BETEILIGUNGEN 

Anteilsbesitz 

Unter den Beteiligungen werden die Anteile an folgenden Unternehmen ausgewiesen: 

Name Sitz Kapitalanteil 
in % 

Eigenkapital Ergebnis Jahresab-
schluss per 

  TEUR 

SGVHT Frankfurt am Main / 
Erfurt 

0,29 * * * 

Erwerbsgesellschaft der S-
Finanzgruppe mbH & Co.KG 

Neuhardenberg 0,01 3.317.064 91.200 31.12.2021 

Deutsche Sparkassen  
Leasing AG & Co. KG *** 

Bad Homburg  
v.d. Höhe 

0,05 697.089 51.994 30.09.2022 

Hessisch-Thüringische 
Sparkassen-Beteiligungs-
gesellschaft mbH*** 

Frankfurt am Main 0,34 4.355 599 31.12.2021 

VISA Inc. Foster City, USA ** ** ** ** 

*  Das Unternehmen ist zur Veröffentlichung eines Jahresabschlusses nicht verpflichtet. 

**  Es liegen uns keine Informationen hinsichtlich Kapitalanteil, Eigenanteil, Ergebnis und Jahresabschluss vor. 

*** Eigenkapital unter Berücksichtigung des Jahresüberschusses/-fehlbetrags vor Gewinnverwendung 

 

TREUHANDVERMÖGEN 

Das Treuhandvermögen betrifft in voller Höhe Forderungen an Kunden. 

SACHANLAGEN 

Grundstücke und Gebäude 

Die Grundstücke und Bauten entfallen mit Buchwerten von 1.010 TEUR (Vorjahr: 1.201 TEUR) 
auf von der Sparkasse im Rahmen ihrer eigenen Tätigkeit genutzte Grundstücke und Bauten. 

 

RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 

Im aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind enthalten: 

 31.12.2022 31.12.2021 

 TEUR TEUR 

Agio aus Forderungen 111 20 
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VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER KREDITINSTITUTEN 

a)�Verbindlichkeiten gegenüber der eigenen Girozentrale 

Im Posten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind Verbindlichkeiten gegenüber der 
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Frankfurt am Main und Erfurt, in Höhe von 
10.034 TEUR (Vorjahr: 10.176 TEUR) enthalten. 

b)�Fristengliederung 

 Restlaufzeit bis 
drei Monate 

Restlaufzeit von 
mehr als 

drei Monaten 
bis ein Jahr 

Restlaufzeit von 
mehr als einem 

Jahr bis fünf 
Jahre 

Restlaufzeit von 
mehr als 

fünf Jahren 

 TEUR TEUR TEUR TEUR 

b) mit vereinbarter Laufzeit oder 
Kündigungsfrist 

 
397 

 
1.072 

 
4.792 

 
3.950 

Von dem Wahlrecht des § 11 Satz 3 RechKredV haben wir Gebrauch gemacht. 

c)�Als Sicherheit übertragene Vermögensgegenstände 

Hierzu verweisen wir auf die zusammenfassende Darstellung im Abschnitt B.II. „Mehrere Posten 
der Bilanz betreffende Angaben“. 

 

VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER KUNDEN 

Fristengliederung 

 Restlaufzeit bis 
drei Monate 

Restlaufzeit von 
mehr als 

drei Monaten 
bis ein Jahr 

Restlaufzeit von 
mehr als einem 

Jahr bis fünf 
Jahre 

Restlaufzeit von 
mehr als 

fünf Jahren 

 TEUR TEUR TEUR TEUR 

a) Spareinlagen     

ab) mit vereinbarter Kündi-
gungsfrist von mehr als 
drei Monaten 

 
 

--- 

 
 

3.042 

 
 

1.062 

 
 

--- 

b) andere Verbindlichkeiten     

bb) mit vereinbarter Laufzeit 
oder Kündigungsfrist 

 
2.398 

 
509 

 
16.226 

 
510 

Von dem Wahlrecht des § 11 Satz 3 RechKredV haben wir Gebrauch gemacht. 

 

TREUHANDVERBINDLICHKEITEN 

Die Treuhandverbindlichkeiten entfallen in voller Höhe auf Verbindlichkeiten gegenüber Kredit-
instituten. 
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RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 

Im passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind Disagien aus Forderungen in Höhe von 
31 TEUR (Vorjahr: 32 TEUR) enthalten. 

 

RÜCKSTELLUNGEN 

Der Differenzbetrag nach § 253 Abs. 6 Satz 3 HGB zwischen der Bewertung der Pensionsrück-
stellungen mit dem Marktzins, der sich bei einer zehnjährigen Durchschnittsbildung ergibt, und 
mit dem Marktzins, der sich bei einer siebenjährigen Durchschnittsbildung ergibt, beträgt 
353 TEUR. Zur daraus resultierenden Ausschüttungssperre verweisen wir auf unsere Ausführun-
gen zum Bilanzgewinn. 

 

EVENTUALVERBINDLICHKEITEN 

Im Posten Eventualverbindlichkeiten sind keine Einzelbeträge enthalten, die in Bezug auf die 
Gesamttätigkeit der Sparkasse von wesentlicher Bedeutung sind. 

 

ANDERE VERPFLICHTUNGEN 

Im Posten „Andere Verpflichtungen“ sind keine Einzelbeträge enthalten, die in Bezug auf die 
Gesamttätigkeit der Sparkasse von wesentlicher Bedeutung sind. 

 

II.�MEHRERE POSTEN DER BILANZ BETREFFENDE ANGABEN 

FINANZANLAGEN 

 
Anschaffungs-

kosten 
Veränderungen 

des 

Buchwert ohne 
abgegrenzte 

Zinsen 

Buchwert ohne 
abgegrenzte 

Zinsen 

 1.1.2022 Geschäftsjahrs 31.12.2022 31.12.2021 

 TEUR TEUR TEUR TEUR 

Forderungen an Kreditinstitute 3.100 --- 3.100 3.100 

Schuldverschreibungen und andere fest-
verzinsliche Wertpapiere 

 
5.380 

 
276.091 

 
281.293 

 
5.202 

Beteiligungen  5.316 --- 5.025 5.025 

Von der Zusammenfassungsmöglichkeit des § 34 Abs. 3 Satz 2 RechKredV wurde Gebrauch ge-
macht. 
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Im Berichtsjahr wurden Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere, die 
dazu bestimmt sind, dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen, mit Buchwerten zum 31. Dezem-
ber 2021 von 289.909 TEUR aus der Liquiditätsreserve in das Anlagevermögen umgewidmet.  

SACHANLAGEN UND IMMATERIELLE ANLAGEWERTE  

 

Grundstücke, grund-
stücksgleiche Rechte und 

Bauten 

Betriebs- und Geschäftsaus-
stattung 

Immaterielle Anlagewerte 

 TEUR 

Anschaffungs- und 
Herstellungskosten 

   

Stand am 1.1.2022 13.533 3.709 71 

Zugänge --- 132 --- 

Abgänge 588 153 6 

Stand am 
31.12.2022 

12.945 3.688 65 

kumulierte Ab-
schreibungen 

   

Stand am 1.1.2022 11.648 3.493 65 

Abschreibungen des 
Geschäftsjahrs 

194 74 3 

Zuschreibungen des 
Geschäftsjahrs 

62 --- --- 

kumulierte Abschrei-
bungen auf Abgänge 

561 152 6 

kumulierte Abschrei-
bungen auf Zugänge 

--- --- --- 

Stand am 
31.12.2022 

11.219 3.415 62 

Buchwert am 
31.12.2021 

1.885 215 6 

Buchwert am 
31.12.2022 

1.726 273 2 

 

VERMÖGENSGEGENSTÄNDE UND VERBINDLICHKEITEN IN FREMDWÄHRUNG 

Auf Fremdwährung lauten Vermögensgegenstände (Sorten) im Gesamtbetrag von 30 TEUR (Vor-
jahr: 4 TEUR). 
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ALS SICHERHEIT ÜBERTRAGENE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE 

Für folgende Bilanzposten wurden Vermögensgegenstände in angegebener Höhe als Sicherheit 
übertragen:  

 31.12.2022 31.12.2021 

 TEUR TEUR 

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten  45.206 46.410 

 

Der unter der Position „Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten“ ausgewiesene Betrag be-
trifft zum 31. Dezember 2022 mit 9.982 TEUR (Vorjahr: 10.101 TEUR) abgetretene Darlehensfor-
derungen aus im Rahmen zentraler Kreditaktionen bereitgestellten Mitteln und mit 
35.224 TEUR (Vorjahr: 36.309 TEUR) Buchwerte von Wertpapieren, die bei der Deutschen Bun-
desbank für Refinanzierungszwecke hinterlegt wurden. Zum Bilanzstichtag 2022 bestanden 
keine derart besicherten Verbindlichkeiten.  

C.�ANGABEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR 
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 

I.� POSTENBEZOGENE ANGABEN 

PROVISIONSERTRÄGE 

Die wesentlichen an Dritte erbrachten Dienstleistungen für Verwaltung und Vermittlung sind die 
Vermittlung von Produkten der Verbundpartner (Versicherungen, Bausparverträge, Investment-
anteile, Kreditvermittlung) und die Depotverwaltung. 

 

SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE 

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten einen Veräußerungsgewinn Grundstück und Ge-
bäude in Höhe von 204 TEUR und Grundstückserträge in Höhe von 176 TEUR (Vorjahr: 180 
TEUR). 

 

JAHRESÜBERSCHUSS 

Aus der Fortführung des Ansatzes steuerlicher Werte aus früheren Geschäftsjahren sind zukünf-
tige Belastungen in Form von Steuerzahlungen zu erwarten. Die Belastungen verteilen sich über 
eine Reihe von Jahren und beeinflussen die künftigen Jahresergebnisse nur unwesentlich.  
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BILANZGEWINN 

a)�Ausschüttungsgesperrte Beträge 

Der Gesamtbetrag in Höhe von 353 TEUR entfällt ausschließlich auf den Unterschiedsbetrag aus 
der Bewertung der Pensionsrückstellung nach § 253 Abs. 6 Satz 2 HGB.  

Die zur Unterlegung von ausschüttungsgesperrten Beträgen in Vorjahren thesaurierten Gewinn-
bestandteile decken den zuvor genannten Betrag ab. Daher besteht für den nach dem Thüringer 
Sparkassengesetz für eine Ausschüttung zur Verfügung stehenden Teil des Bilanzgewinns keine 
Ausschüttungssperre. 

b)�Gewinnverwendungsvorschlag 

Der Vorstand schlägt vor, den für das Geschäftsjahr 2022 ausgewiesenen Bilanzgewinn von 
130 TEUR der Sicherheitsrücklage zuzuführen. Der Gewinnverwendungsvorschlag berücksich-
tigt § 21 ThürSpkG. 

 

II.�MEHRERE POSTEN DER GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG BETREFFENDE 

ANGABEN 

ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN, DIE EINEM ANDEREN GESCHÄFTSJAHR ZUZURECHNEN 
SIND 

In den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung sind keine Aufwendungen und Erträge von nicht 
untergeordneter Bedeutung enthalten, die einem anderen Geschäftsjahr zuzurechnen sind. 

 

 

D.�SONSTIGE ANGABEN 

NICHT IN DER BILANZ ENTHALTENE SONSTIGE FINANZIELLE VERPFLICHTUNGEN 

Die Sparkasse ist dem bundesweiten Sicherungssystem der Sparkassen-Finanzgruppe ange-
schlossen, das elf regionale Sparkassenstützungsfonds durch einen überregionalen Ausgleich 
miteinander verknüpft. Zwischen diesen und den Sicherungseinrichtungen der Landesbanken 
und Landesbausparkassen besteht ein Haftungsverbund. Durch diese Verknüpfung steht im Be-
darfsfall das gesamte Sicherungsvolumen der Sparkassen-Finanzgruppe zur Verfügung. Die 
Sparkassen-Finanzgruppe verfügt damit über ein von der BaFin als Einlagensicherungssystem 
anerkanntes institutsbezogenes Sicherungssystem. Dieses System vereint zwei Funktionen in 
sich.  

Zum einen wurde gemäß den gesetzlichen Anforderungen die Einlagensicherungsfunktion in 
das Sicherungssystem integriert. Hierdurch wird sichergestellt, dass Einlagen pro Einleger im 
Regelfall bis zu 100 TEUR, in Sonderfällen auch bis zu 500 TEUR, gesichert sind und Entschädi-
gungszahlungen spätestens sieben Arbeitstage nach der Feststellung des Entschädigungsfalls 
geleistet werden. Für die Feststellung des Entschädigungsfalls ist die BaFin zuständig. 
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Daneben besteht die für die Institute im Vordergrund stehende Institutssicherungsfunktion fort. 
Durch die Sicherung der Institute selbst sind im gleichen Zuge auch die Einlagen aller Kunden 
ohne betragsmäßige Begrenzung geschützt. Im Bedarfsfall entscheiden die Gremien der zustän-
digen Sicherungseinrichtungen darüber, ob und in welchem Umfang Stützungsleistungen zu-
gunsten eines Instituts erbracht und an welche Auflagen diese ggf. geknüpft werden. Das Siche-
rungssystem der deutschen Sparkassenorganisation umfasst ein Risikomonitoringsystem zur 
Früherkennung von Risiken sowie eine risikoorientierte Beitragsbemessung. 

Als zusätzliche, neben den nationalen Sicherungseinrichtungen existierende Vorsorge entfaltet 
darüber hinaus der regionale Reservefonds der Sparkassen-Finanzgruppe Hessen-Thüringen 
mit einem Gesamtvolumen von 600 Mio EUR instituts- und gläubigerschützende Wirkung. Der 
Fonds wird vom Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen (SGVHT) grundsätzlich auf der 
Basis von Umlagezahlungen der Mitgliedssparkassen und der Landesbank Hessen-Thüringen 
sukzessive dotiert, sofern das genannte Volumen noch nicht erreicht wurde. Der Vorstand des 
SGVHT kann die Aussetzung der jährlichen Dotierung beschließen. Die mögliche Umlagever-
pflichtung der Sparkasse bemisst sich risikoorientiert unter Berücksichtigung von Bonus- und 
Malusfaktoren. Bis zur vollständigen Bareinzahlung des Gesamtvolumens übernimmt der SGVHT 
die Haftung für die Zahlung des ausstehenden Differenzbetrags, der auf erstes Anfordern bei 
den Instituten eingezogen werden kann. 

 

ANGABEN ZU MITTELBAREN PENSIONSVERPFLICHTUNGEN GEMÄß ART. 28 EGHGB 

Die Sparkasse hat ihren Arbeitnehmern Leistungen der betrieblichen Altersversorgung nach 
Maßgabe des „Tarifvertrags über die zusätzliche Altersvorsorge der Beschäftigten des öffentli-
chen Dienstes - Altersvorsorge-TV-Kommunal (ATV-K)“ zugesagt. Um den anspruchsberechtig-
ten Mitarbeitern die Leistungen der betrieblichen Altersversorgung gemäß ATV-K zu verschaf-
fen, ist die Sparkasse Mitglied im Kommunalen Versorgungsverband Thüringen (KVT). 

Der KVT finanziert die Versorgungsverpflichtungen im Umlage- und Kapitaldeckungsverfahren 
(Hybridfinanzierung). Hierbei werden im Rahmen eines Abschnittdeckungsverfahrens ein Umla-
gesatz und ein Zusatzbeitrag bezogen auf die zusatzversorgungspflichtigen Entgelte der versi-
cherten Beschäftigten ermittelt. Aus den Zusatzbeiträgen wird gemäß § 64 der Satzung der Zu-
satzversorgungskasse (ZVK) innerhalb des Vermögens des KVT ein separater Kapitalstock auf-
gebaut. Im Geschäftsjahr 2022 wurde kein Sanierungsgeld erhoben. Insgesamt betrug im Ge-
schäftsjahr 2022 der Finanzierungssatz 5,7 % (Umlagesatz 1,4 % und Zusatzbeitrag 4,3 %) der 
umlagepflichtigen Gehälter. Hiervon haben die Sparkasse 3,4 %-Punkte und der Arbeitnehmer 
2,3 %-Punkte getragen. Im Jahr 2023 steigt der Finanzierungssatz auf 5,9 % der umlagepflich-
tigen Gehälter (Umlage 1,5 % und Zusatzbeitrag 4,4 %). Hiervon entfallen auf die Sparkasse 
3,5 %-Punkte und auf den Arbeitnehmer 2,4 %-Punkte. Ein Sanierungsgeld wird auch im Jahr 
2023 nicht erhoben. 

Der Rechtsanspruch der versorgungsberechtigten Mitarbeiter zur Erfüllung des Leistungsan-
spruchs gemäß ATV-K richtet sich gegen den KVT, während die Verpflichtung der Sparkasse aus-
schließlich darin besteht, dem KVT im Rahmen des mit ihm begründeten Mitgliedschaftsverhält-
nisses die erforderlichen, satzungsmäßig geforderten Finanzierungsmittel zur Verfügung zu 
stellen. Die Gesamtaufwendungen der Sparkasse für die Zusatzversorgung bei versorgungs-
pflichtigen Entgelten von 4.754 TEUR betrugen im Geschäftsjahr 2022 167 TEUR. 
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Nach der vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. (IDW) in seiner Stellungnahme 
zur Rechnungslegung „IDW RS HFA 30 n. F. Handelsrechtliche Bilanzierung von Altersversor-
gungsverpflichtungen“ vertretenen Rechtsauffassung begründet die Durchführung der betrieb-
lichen Altersversorgung bei einem externen Versorgungsträger wie dem KVT handelsrechtlich 
eine mittelbare Versorgungsverpflichtung. Der KVT hat im Auftrag der Sparkasse den nach 
Rechtauffassung des IDW zu ermittelnden Barwert der auf die Sparkasse im umlagefinanzierten 
Abrechnungsverband entfallenden Leistungsverpflichtung zum 31. Dezember 2022 ermittelt. 
Unabhängig davon, dass es sich bei dem Kassenvermögen um Kollektivvermögen aller Mitglie-
der des umlagefinanzierten Abrechnungsverbandes handelt, ist es gemäß IDW RS HFA 30 n. F. 
für Zwecke der Angaben im Anhang nach Art. 28 Abs. 2 EGHGB anteilig in Abzug zu bringen. Auf 
dieser Basis beläuft sich der gemäß Art. 28 Abs. 2 EGHGB anzugebene Betrag auf 3.238 TEUR. 

Der Barwert der auf die Sparkasse entfallenden Leistungsverpflichtung wurde in Anlehnung an 
die versicherungsmathematischen Grundsätze und Methoden (Anwartschaftsbarwertverfah-
ren), die auch für unmittelbare Pensionsverpflichtungen angewendet wurden, unter Berücksich-
tigung einer gemäß Satzung der ZVK unterstellten jährlichen Rentensteigung von 1 % und unter 
Anwendung der Richttafeln für die Zusatzversorgungkassen-Pflichtversicherung (RTZV-P) er-
mittelt. Als Diskontierungszinssatz wurde gemäß § 253 Abs. 2 Satz 2 HGB i. V. m. der Rückstel-
lungsabzinsungsverordnung der auf Basis der vergangenen zehn Jahre ermittelte durchschnitt-
liche Marktzinssatz von 1,78 % verwendet, der sich bei einer pauschal angenommenen Restlauf-
zeit von 15 Jahren ergibt. Da es sich nicht um ein endgehaltbezogenes Versorgungssystem han-
delt, sind erwartete Gehaltssteigerungen nicht zu berücksichtigen. Die Daten zum Versicherten-
bestand der Versorgungseinrichtung per 31. Dezember 2022 liegen derzeit noch nicht vor, so-
dass auf den Versichertenbestand per 31. Dezember 2021 abgestellt wurde. 

Der gemäß Art. 28 Abs. 2 EGHGB anzugebende Betrag bezieht sich auf die Einstandspflicht der 
Sparkasse gemäß § 1 Abs. 1 Satz 3 BetrAVG, bei der die Sparkasse für die Erfüllung der zugesag-
ten Leistung einzustehen hat (Subsidiärhaftung), sofern der KVT die vereinbarten Leistungen 
nicht erbringt. Hierfür liegen gemäß der Einschätzung des Verantwortlichen Aktuars im Aktuar-
Gutachten 2022 für die Sparkasse keine Anhaltspunkte vor. Vielmehr bestätigt der verantwort-
liche Aktuar des KVT in diesem Gutachten die Angemessenheit der rechnungsmäßigen Annah-
men zur Ermittlung des Finanzierungssatzes und bestätigt auf Basis des versicherungsmathe-
matischen Äquivalenzprinzips die dauernde Erfüllbarkeit der Leistungsverpflichtungen des KVT. 

 

BEZÜGE DER ORGANMITGLIEDER 

Die Gesamtbezüge des Vorstands beliefen sich im Geschäftsjahr 2022 auf 444 TEUR. Die Ge-
samtbezüge der Verwaltungsratsmitglieder betrugen im Geschäftsjahr 2022 30 TEUR. Für 
frühere Vorstandsmitglieder und ihre Hinterbliebenen ergaben sich im gleichen Zeitraum Ge-
samtbezüge von 196 TEUR. 

Für frühere Vorstandsmitglieder und ihre Hinterbliebenen haben wir insgesamt 3.595 TEUR zu-
rückgestellt; dieser Betrag trägt sämtlichen Pensionsverpflichtungen gegenüber diesem Perso-
nenkreis Rechnung. 
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KREDITE AN ORGANMITGLIEDER 

Der Gesamtbetrag der an Vorstandsmitglieder gewährten Vorschüsse und Kredite beträgt 
0,1 TEUR. An Mitglieder des Verwaltungsrats wurden Vorschüsse und Kredite von 271 TEUR ge-
währt. 

 

MITARBEITER UND MITARBEITERINNEN 

Im Jahresdurchschnitt wurden beschäftigt: 

 2022 2021 

Vollzeitkräfte 53 56 

Teilzeit- und Ultimokräfte 45 44 

 98 100 

Auszubildende 7 8 

Insgesamt 105 108 

 

ANGABE DES ABSCHLUSSPRÜFERHONORARS NACH § 285 NR. 17 HGB 

In der Gewinn- und Verlustrechnung sind folgende Honorare für unseren Abschlussprüfer, die 
Prüfungsstelle des Sparkassen- und Giroverbands Hessen-Thüringen, enthalten: 

 TEUR 

Honorar für Abschlussprüfungsleistungen 135 

Honorar für andere Bestätigungsleistungen 20 

Insgesamt 155 

 

ANGABEN ZU DEN LATENTEN STEUERN NACH § 285 NR. 29 HGB 

Aufgrund abweichender Ansatz- und Bewertungsvorschriften zwischen der Handelsbilanz und 
den steuerrechtlichen Wertansätzen bestehen zum Bilanzstichtag Steuerlatenzen, welche sich 
fast ausschließlich auf Steuerentlastungen beschränken. Für den Überhang aktiver latenter 
Steuern wurde das Aktivierungswahlrecht nicht genutzt. 

Ohne Berücksichtigung der aufgrund des Bildens von Reserven nach § 26a KWG a. F. entstande-
nen Ansatzunterschiede entfallen die künftigen Steuerentlastungen zu 51,4 % auf unterschied-
liche Wertansätze bei den Wertpapieren, zu 42,0 % auf unterschiedliche Wertansätze bei Rück-
stellungen, zu 4,1 % auf unterschiedliche Wertansätze bei den Forderungen Kunden, zu 1,6 % 
auf unterschiedliche Wertansätze bei den Beteiligungen und zu 0,9 % auf unterschiedliche 
Wertansätze bei den Sachanlagen.   

Der Ermittlung der latenten Steuern wurde ein Steuersatz von 29,5 % (Körperschaft- und Gewer-
besteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag) zugrunde gelegt. Aus Beteiligungen an Personenge-
sellschaften resultierende, lediglich der Körperschaftsteuer und dem Solidaritätszuschlag un-
terliegende Differenzen wurden bei den Berechnungen mit 15,825 % bewertet. 
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VERWALTUNGSRAT UND VORSTAND 

Verwaltungsrat 

Vorsitzender                                                           Stellvertretender Vorsitzender 

Herr Thomas Müller, Landrat  Herr Steffen Harzer, Abgeordneter  

des Landkreises Hildburghausen des Thüringer Landtags a. D. 

   Herr Toralf Müller, Vorsitzender des Vorstands der      
Agrarunternehmen Pfersdorf eG 

 
 
Mitglieder 

Herr Holger Obst, Bürgermeister der Stadt Hildburghausen a. D. 

Herr Andreas Mastaler, Betriebsleiter Wiegand Glas GmbH Schleusingen im Ruhestand 

Herr Oliver Martin, Abteilungsleiter Kreditsekretariat, Kreissparkasse Hildburghausen 

Herr Burkhardt Brückner, Kundenberater Immobiliencenter, Kreissparkasse Hildburghausen  
 
 
 
Vorstand 

Vorsitzender Mitglied 
Herr Norbert Natterer Herr Egon Weißmann 

 
 
 
Hildburghausen, den 21.07.2023 

 

Der Vorstand 

 
 

Norbert Natterer Egon Weißmann 
Vorstandsvorsitzender Vorstandsmitglied
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Anlage zum Jahresabschluss gemäß § 26a Abs. 1 Satz 2 KWG - „Länderspezifische Berichter-
stattung“ 

Die Kreissparkasse Hildburghausen hat keine Niederlassungen im Ausland. Sämtliche nachfol-
gende Angaben entstammen dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 und beziehen sich 
ausschließlich auf ihre Geschäftstätigkeit als regional tätige Sparkasse in der Bundesrepublik 
Deutschland. Die Tätigkeit der Kreissparkasse Hildburghausen besteht im Wesentlichen darin, 
Einlagen oder andere rückzahlbare Gelder von Privat- und Firmenkunden entgegenzunehmen 
und Kredite für eigene Rechnung zu gewähren. 

Die Kreissparkasse Hildburghausen definiert den Umsatz aus der Summe folgender Komponen-
ten der Gewinn- und Verlustrechnung nach HGB: Zinserträge, Zinsaufwendungen, laufende Er-
träge aus Aktien etc., Erträge aus Gewinngemeinschaften etc., Provisionserträge, Provisionsauf-
wendungen, Nettoertrag/-aufwand des Handelsbestands und sonstige betriebliche Erträge. Der 
Umsatz beträgt für den Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2022 16.169 TEUR. 

Die Anzahl der Lohn- und Gehaltsempfänger in Vollzeitäquivalenten beträgt im Jahresdurch-
schnitt 88,2. 

Der Gewinn vor Steuern beträgt 455 TEUR. 

Die Steuern auf den Gewinn belaufen sich auf 312 TEUR. Die Steuern betreffen ausschließlich 
laufende Steuern. 

Die Kreissparkasse Hildburghausen hat im Geschäftsjahr keine öffentlichen Beihilfen erhalten. 
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Der Verwaltungsrat der Kreissparkasse Hildburghausen hat den 

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 

am 19.09.2023 festgestellt 

und den Lagebericht gebilligt. 

 

 

Kreissparkasse Hildburghausen 

Der Vorstand 

 

 

 
Norbert Natterer Egon Weißmann 

Vorstandsvorsitzender Vorstandsmitglied 
 

 


